
W E T T K A M P F B E R E I C H  A   105 

 

2.9 Judo 
Mädchen und Jungen 

 

*Wettkampfklasse IV: Jahrgänge 1999-2002 nur für Schülerinnen/Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 

Im Judo werden auf Regierungsbezirks- und Landesebene Mannschaftswettbe-
werbe in den Wettkampfklassen II und III durchgeführt. Ein zusätzliches Wett-
kampfangebot besteht auf Stadt- bzw. Kreisebene. Das Wettkampfangebot auf 
Stadt- bzw. Kreisebene soll Schulmannschaften zusätzlich Wettkampfgelegen-
heit bieten und dient nicht als Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Für die 
Wettkampfklasse I besteht eine Startmöglichkeit nur im Rahmen von Stadt-
/Kreismeisterschaften. Die Schulen melden ihre Mannschaften an die entspre-
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chenden Ausschüsse für den Schulsport. Diese wiederum melden die Mann-
schaften an die Bezirksschulsportbeauftragten des Fachverbandes in den ein-
zelnen Regierungsbezirken. 

Die gemeldeten Mannschaften können je nach Graduierung der Schülerin-
nen/Schüler in zwei Mannschaftsgruppen starten. 
Gruppe A: Mannschaften, die aus Judoka mit 8. bis 1. Kyu und Dan-Grad 
(Gelbweiß- bis Schwarzgurt) bestehen. 
Gruppe B: Mannschaften, die nur aus Judoka mit 8. Kyu bis einschließlich  
5. Kyu (Gelbweiß- bis Orangegurt) bestehen. 

Mannschaften der Gruppe A starten direkt auf Regierungsbezirksebene. Mann-
schaften der Gruppe B führen eine Vorrunde auf Regierungsbezirksebene 
durch. Die Sieger starten bei den Regierungsbezirksmeisterschaften in der 
Gruppe A. 

Die Sieger der Regierungsbezirksmeisterschaften (WK II und III) qualifizieren 
sich für die Landesmeisterschaft. 

Die Landessieger in der Wettkampfklasse III qualifizieren sich grundsätzlich für 
die Finalwettkämpfe des Bundeswettbewerbes der Schulen JUGEND TRAI-
NIERT FÜR OLYMPIA (vgl.  Ziffer 2.20). Für die Akkreditierung beim Bundesfi-
nale ist ein amtlicher Ausweise erforderlich: Schülerausweise und Ausweise der 
Sportfachverbände werden nicht anerkannt. 

Wettkampfklassen/Gewichtsklassen: 
a) weiblich b) männlich 

Wettkampfklasse I: 
a) - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, über 70 kg 
b) - 60 kg, - 65 kg, - 71 kg, - 78 kg, über 78 kg 

Wettkampfklasse II: 
a) - 48 kg, - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, über 63 kg 
b) - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, über 66 kg 
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Achtung: Änderung 

Wettkampfklasse III 
a) - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, über 52 kg 
b) - 43 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, über 55 kg 

Wettkampfklasse IV 
Der Wettbewerb der Wettkampfklasse IV kann auch als Talentwettbe-
werb/Vielseitiger Judowettkampf (siehe Wettkampfbereich A/3, Ziffer 2.21) 
durchgeführt werden. Eine ausführliche Ausschreibung steht zum Download 
bereit – siehe http://sport-mfkjks.nrw.de/sspo/8.htm# unter der Rubrik Talent-
wettbewerbe.  

Auf der Waage wird das tatsächliche Gewicht ermittelt. Zu Wettkampfbeginn 
müssen mindestens drei Gewichtsklassen besetzt sein. Der Start in der nächst 
höheren Gewichtsklasse ist zulässig. 

Die Jahrgänge der Wettkampfklassen sind Ziffer 1.6 zu entnehmen. 

Die Regelungen zur Fahrtkostenerstattung für alle Wettkampfklassen sind Ziffer 
1.10 zu entnehmen. 

Betreuung der Mannschaften, Startberechtigung 

Die Betreuung einer Mannschaft sollte unter pädagogischen Gesichtspunkten - 
auf allen Wettkampfebenen - grundsätzlich von einer Lehrkraft der jeweiligen 
Schule erfolgen (siehe Ziffer 1.4). 

Startberechtigt sind alle Schülerinnen/Schüler, die nachweislich mit Judopass 
oder Prüfungsurkunde den 8. Kyu (Gelbweiß) Judo des NWJV-NWDK 
(Nordrhein-Westfälisches Dan-Kollegium) besitzen. Der Judopass (oder Prü-
fungsurkunde) muss zum Wettkampf vorgelegt werden. 

Die verantwortlichen Lehrkräfte der Schulmannschaften haben bei allen Veran-
staltungen des Landessportfestes den Nachweis über die Identität der Teilneh-
merinnen/Teilnehmer und ihre Zugehörigkeit zu der Schule, für die der Start 
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erfolgt, zu erbringen. Teilnehmerinnen/Teilnehmer für die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung kein Nachweis erbracht werden kann, sind nicht startberechtigt 
(siehe Ziffer 1.4). 

Eine Mannschaft besteht aus höchstens acht Schülerinnen/Schülern (da-
von drei Ersatzkämpferinnen/-kämpfer). Beim Finale des Bundeswettbewer-
bes der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA (nur Wettkampfklasse 
III) besteht eine Mannschaft aus maximal 8 Schülerinnen/Schülern (5 Wett-
kämpferinnen/Wettkämpfer und max. 3 Ersatzkämpferinnen/ Ersatzkämpfer). 
Zusätzlich ist eine Betreuerin/ein Betreuer zugelassen. 

Wettkampfbestimmungen 

Die Wettkampfzeit beträgt in der Wettkampfklasse II 4 Minuten und in der Wett-
kampfklasse III 3 Minuten. In der Wettkampfklasse II ist das Würgen und das 
Hebeln im Stand und am Boden erlaubt. In der Wettkampfklasse III ist allen das 
Würgen und das Hebeln verboten. Vor den Wettkämpfen werden die Schülerin-
nen/Schüler gewogen. Die Mädchen müssen von weiblichen Personen, die 
Jungen von männlichen Personen gewogen werden. Verletzungsbedingte Be-
handlungen sind durch Ärzte/Sanitäter möglich. Die Mattengröße beträgt min-
destens 6 x 6 m. 

Alle weiteren Bestimmungen sind der aktuellen Jugendordnung des nordrhein-
westfälischen Judo-Verbandes und den Kampfregeln der internationalen Judo-
Föderation zu entnehmen. 

Bei der Landesmeisterschaft kämpfen die Bezirkssieger nach dem System 
„Jeder-gegen-Jeden“. Die Mannschaften werden in allen Wettkampfklassen in 
alphabetischer Reihenfolge der Regierungsbezirke gesetzt. 

Regelungen bei „Unentschieden“: 

a) Mannschaftskampf: Sind die Siegpunkte (SP) gleich, entscheiden die 
Wertungspunkte (WP). Gibt es hier keine Entscheidung, so wird bei Pool-
kämpfen unentschieden (1 : 1) eingetragen. Bei Ausscheidungskämpfen 
gibt es einen Stichkampf. Endet dieser unentschieden, wird nach dem Gol-
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den-Score-Prinzip mit Pflichtentscheid weiter gekämpft. 
a)  War ein Einzelkampf unentschieden, dann wird dieser zum Stichkampf. 
b) Waren mehrere Einzelkämpfe unentschieden, dann wird aus ihnen ein 
Stichkampf gelost. 
c)  War kein Einzelkampf unentschieden, dann wird aus allen Kämpfen ein 
Stichkampf gelost. Die Mannschaftsführer dürfen vorher eine neue Mann-
schaftsaufstellung abgeben. 

b) Poolkämpfe: Der Sieger erhält 2 Gewinnpunkte (GP), der Verlierer  
0 GP. Unentschieden wird mit 1 : 1 gewertet. Die Reihenfolge der Platzie-
rung der Mannschaften ergibt sich aus der Anzahl der GP, nachrangig der 
SP und schließlich der WP aus allen Kämpfen, wobei jeweils die höhere 
Differenz der Punkte entscheidend ist. Sind alle Differenzen gleich, so ent-
scheidet der höhere Stand der SP, nachrangig der WP. Kann immer noch 
keine Entscheidung getroffen werden, so entscheiden die untereinander ge-
führten Kämpfe. Weisen Mannschaften identische Anzahlen von positiven 
und negativen GP, SP und WP auf, so entscheidet der direkte Vergleich. 
Haben diese Mannschaften gegeneinander Unentschieden gekämpft, dann 
wird ein Stichkampf in einer auszulosenden Klasse ausgetragen. Im Falle 
von drei oder mehr absolut gleichstehenden Mannschaften werden Ent-
scheidungskämpfe im Pool-System durchgeführt. Die vorher auszulosende 
Gewichtsklasse gilt dann für alle diese Stichkämpfe (s. oben). 

Die Wettkampffläche ist in 2 unterschiedliche Farben aufgeteilt. Die Kampffläche 
wird eine Farbe haben und die Sicherheitsfläche eine andere. Die Farben sind 
nicht festgelegt. Die Warnfläche gibt es nicht mehr. Konsequenterweise entfällt 
dadurch die Bestrafung für die "5-Sekunden-Regel". Eine Wurfaktion muss 
beginnen, wenn beide Kämpfer sich ganz innerhalb der Kampffläche befinden. 
Nachdem die Wurfaktion begonnen hat, ist die Technik gültig und kann bewertet 
werden, solange einer der beiden Kämpfer mit irgendeinem Teil seines Körpers 
die Kampffläche berührt. 
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Wettkampfleitung/Kampfrichter 

Die Wettkampfleitung obliegt den Bezirks-Schulsportbeauftragten und dem 
Schulsportbeauftragten des nordrhein-westfälischen Judo-Verbandes. Der 
Kampfrichterinnen-/Kampfrichtereinsatz wird mit dem Kreis- bzw. Landeskampf-
richterreferenten des nordrhein-westfälischen Judo-Verbandes abgestimmt. 

Über jede Meisterschaft ist ein Veranstaltungsbericht zu fertigen, der an die 
Landesstelle für den Schulsport in Soest und an den Schulsportbeauftragten 
des nordrhein-westfälischen Judo-Verbandes zu übersenden ist. 

Für alle Veranstaltungen des Landessportfestes sind Schiedsgerichte - siehe 
Ziffer 1.8 - zu bilden. 

Alle Termine sind dem Terminplan im Innendeckel zu entnehmen. 




